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                       Infoblatt Oktober 2024

  
                   Der Vorstand wünscht allen Kindern, Mitgliedern
               und deren Angehörigen schöne Herbstferien

                                                   LiSe eG
                                Bürger-Energie-Genossenschaft Region Lippe-Seseke
Bürgerinnen und Bürger machen klimafreundliche Energie. Anbei befindet sich ein Flyer, der über 
die LiSe eG informiert. Ab einem Beitrag von 250 Euro kann man Genossenschaftsanteile erwerben 
und die Projekte und Ideen der LiSe eG unterstützen. Mit der Bürgerenergiegenossenschaft 
LiSe eG soll aus erneuerbaren Energien regional Strom erzeugt werden. Mit PV-Anlagen auf 
großen Dächern, die der LiSe eG zur Verfügung gestellt werden, wird in der Region Lippe-Seseke 
grüner Strom erzeugt. Jede Bürgerin und jeder Bürger kann Mitglied der LiSe eG werden, 
Genossenschaftsanteile erwerben und mit ihrer/seiner Stimme mitentscheiden.

                  Haus vor nächstem Starkregen schützen 
Mit relativ wenig Aufwand können Sie Ihr Schutzniveau verbessern. Machen Sie einen 
Hausrundgang. Wo kann Wasser eindringen? An diesen Stellen können Einfassungen, Schwellen 
und Wälle das Schlimmste verhindern. Schützen Sie beispielsweise Lichtschächte durch 
Umrandungen, so kann das Wasser nicht direkt hineinfließen. Auch das Gefälle von Oberflächen 
und Wegen sollte vom Gebäude wegführen. Gut ist, wenn ein Großteil des Wassers auf dem 
eigenen Gelände versickern kann, zum Beispiel in eine im Garten eingegrabene Zisterne. Die 
nächste Hitzezeit kommt bestimmt, dann erfreut das kostenlose Gießwasser. Auch Bodensenken 
auf dem Gelände helfen dabei, dass das Wasser versickern kann, was die Kanalisation bei 
Starkregen entlastet. Verzichten Sie auf versiegelte Flächen rund ums Haus.
Wassermassen drängen durch die Kanalisation und Abflussrohre über Toiletten und Duschabflüsse 
im Keller ins Haus. Verzichten Sie daher auf sanitäre Anlagen im Untergeschoss.
Schutz gegen Rückstau ist ebenfalls wichtig! Kostengünstig und einfach nachzurüsten sind 
Rückstauklappen, sie schützen allerdings nur begrenzt. Mehr Schutz im Haus bietet eine 
Rückstauschleife, die Abwasser umfassender daran hindert, ins Haus einzudringen. Beim Neubau 
eines Hauses sollte sie unbedingt mitgedacht werden. Ein Nachrüsten ist kostspieliger.

Welche Versicherung springt ein?
Schauen Sie in Ihren Versicherungsvertrag. Der Versicherungsschutz greift nur, wenn eine 
Absicherung gegen Naturgefahren (sogenannte Elementarschadenversicherung) besteht. Eine 
Absicherung gegen die finanziellen Folgen von Naturgefahren wie Überschwemmung nach einem 
Starkregen oder einer Flussübertretung gibt es in der Regel nicht als gesonderte Versicherung, 
sondern nur als Zusatz zur Hausrat- und Wohngebäudeversicherung.

Informieren Sie Ihre Versicherung möglichst umgehend mit allen Beweisen und Belegen. Für 
Schäden am Haus ist die Wohngebäudeversicherung zuständig, für Schäden an 
Einrichtungsgegenständen und Möbeln kommt die Hausratversicherung auf. 

Wasser in Kombination mit Strom kann lebensgefährlich sein. Daher erst den Strom abstellen, 
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bevor Sie den nassen Keller betreten. Kommen Sie durch das Hochwasser nicht an die 
Hauptverteilung heran, wenden Sie sich an Ihren Energieversorger. 


